
Menschen mit körperlichen Behinde-
rungen. Zum Beispiel kann eine mit der
Erkrankung 
zusammenhängende Antriebsschwäche
oder Angst eine erhebliche Barriere sein,
ein Amt für die Beantragung von Leis-
tungen aufzusuchen – bei Nichteinhal-
tung von Terminen können sogar Sank-
tionen erfolgen. Deshalb sind bei der 
Inklusion psychisch behinderter Men-
schen die Kommunikationsformen
(»means and formats of communicati-
on«, Artikel 2) besonders zu beachten.

Anerkennung der Behinderung

Psychische Erkrankungen unterliegen in
ihrem Heilungs- bzw. Behandlungsver-
lauf oft Schwankungen – Phasen der Ge-
sundung bzw. eines positiven Heilungs-
verlaufs wechseln mit akuten Krank-
heitsphasen. Dies kann dazu führen,
dass Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen nicht als behindert aner-
kannt werden, da das Ausmaß der Beein-
trächtigung stark fluktuiert. Auf der an-
deren Seite lehnen Menschen mit seeli-
schen Behinderungen die Beantragung
eines Schwerbehindertenausweises nicht
selten ab, weil dies mit ihrem Selbstbild
nicht vereinbar ist. Die Beantragung
wird von ihnen als »Festschreibung« von
bestehenden Beeinträchtigungen emp-
funden, die eine resignative Einstellung
bei anderen, aber auch bei ihnen selbst
bezüglich möglicher Besserungen verfes-
tigen kann. Zudem berichten Betroffene
von Stigmatisierungen und Ablehnung,
die sie bei Vorlage des entsprechenden
Ausweises erleben. Ohne diesen Ausweis
sind ihnen aber wesentliche Hilfen, z.B.
aus der Ausgleichsabgabe, versperrt. Da-
her muss deutlich werden, dass die UN-
Konvention auch für behinderte Men-
schen ohne förmliche Anerkennung als
behindert gilt.

Recht auf Rehabilitation

Der sich in den letzten Jahren verstärkt
abzeichnende Trend des Anwachsens der
Ausfallzeiten und der Zahl der Frühbe-
rentungen von psychisch kranken Men-
schen verweist auf besondere Probleme
bei den Anforderungen des Arbeitsle-
bens, sowohl im Arbeitsablauf, in der Be-
triebsorganisation wie vor allem in der

innerbetrieblichen Kommunikation. Hier
gilt es zum einen die betriebliche Prä-
vention in ihrer Umsetzung zu stärken,
zum anderen wirksame Frühbehandlung
und zielführende gemeindenahe, vor-
rangig ambulante Rehabilitationsmaß-
nahmen auf den Weg zu bringen. Von
besonderer Tragweite ist die Tatsache,
dass gegenwärtig noch ein hoher Anteil
psychisch behinderter Menschen ohne
jegliche Arbeitstätigkeit oder Beschäfti-
gung ist, obgleich dies nach internatio-
nalen Erfahrungen negative Auswirkun-
gen auf den Krankheits- und Behinde-
rungsverlauf hat.

Es ist seit Langem bekannt, dass die
Fragmentierung des deutschen Gesund-
heits-, Rehabilitations- und Sozialleis-
tungssystems für psychisch kranke und
behinderte Menschen mit besonderen
Problemen verbunden ist, da durch viel-
fältige Schnittstellenprobleme die Ein-
haltung der notwendigen Qualitätskrite-
rien für kontinuierliche, abgestimmte
und an den Krankheitsverlauf angepass-
te Behandlung, Rehabilitation und Teil-
habe erheblich beeinträchtigt wird. Der
von der APK entwickelte und erprobte
personenzentrierte Ansatz von Behand-
lung, Rehabilitation und Teilhabe erfor-
dert die Erbringung abgestimmter Kom-
plexleistungen im Einzelfall, die Realisie-
rung regionaler Gemeindepsychiatrische
Verbünde der Leistungserbringer und ei-
ne Steuerung der Ressourcen in Koordi-
nation durch die Kommune unter Einbe-
ziehung von Vertretern der Leistungsträ-
ger und der Nutzer. Entsprechende 
Gestaltungsaufgaben für die Selbstver-
waltung sind im SGB IX formuliert, wer-
den aber bisher nur ansatzweise umge-
setzt.

Überprüfung der Psych-KGs

Die Zahl der Unterbringungen sowohl
nach den Psychisch-Kranken-Gesetzen
(PsychKG) der Länder wie nach dem Be-
treuungsrecht ist in den Ländern der
Bundesrepublik und auch innerhalb ein-
zelner Länder sehr unterschiedlich. Dies
dürfte z.T. mit den unterschiedlich for-
mulierten PsychKG, mehr noch mit Un-
terschieden in der Anwendung der ge-
setzlichen Bestimmungen und nicht zu-
letzt mit der Qualität des psychiatri-
schen Hilfesystems in der jeweiligen
Region zusammenhängen. Entsprechen-
des gilt für Zwangsbehandlungen und
andere Zwangsmaßnahmen. Angesichts
der überragenden Bedeutung der Siche-
rung aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten (Artikel 1) und der Vorgabe
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Die Aktion Psychisch Kranke be-
grüßt die Inkraftsetzung der UN-
Konvention. In der Umsetzung der

UN-Konvention ist es unter der Zielstel-
lung sozialer Inklusion erforderlich, den
alltäglichen Sozialraum aller in der Zivil-
gesellschaft Lebenden so zu entwickeln,
dass er auch für Menschen mit seeli-
schen Behinderungen bzw. psychischen
Erkrankungen Raum und Rückhalt für
eine persönliche Lebensgestaltung bie-
tet. Es geht darum, im Sinne des Artikels
29 aktiv ein Lebensumfeld zu gestalten,
»in dem Menschen mit Behinderung
gleichberechtigt ... mitwirken können«.
Die Konvention zielt auf volle Partizipa-
tion und Inklusion (»full and effective
partizipation and inclusion in society«)
und auf die Verstärkung des Zugehörig-
keitsgefühles (Präambel: »enhanced sen-
se of belonging«). 
Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen sind noch immer stigmatisiert und
treffen in der Gesellschaft vielfach auf
Unverständnis und teilweise auf Ableh-
nung. Für psychisch kranke und seelisch
behinderte Menschen besteht eine we-
sentliche Barriere in den sozialen Bedin-
gungen und Lebensvollzüge in ihrem
Umfeld. Behinderte Menschen werden
häufig in ihren besonderen Lebensäuße-
rungen missverstanden, als störend oder
sogar als gefährlich angesehen, sodass
mangels sozialer Achtung durch andere
Selbstachtung kaum entstehen kann.
Darüber hinaus werden sie aufgrund des
Fehlens von niederschwelligen, leicht
zugänglichen und flexiblen Hilfen von
bereits bestehenden Angeboten ausge-
schlossen. Sie benötigen Hilfeformen
und Zugänge, die ihnen den Zugang zur
umfassenden Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft bahnen.

Barrierefreiheit für psychisch Kranke

Psychische Beeinträchtigungen sind in
ihren Folgen in den verschiedenen Le-
bensbereichen nicht mit den Folgen kör-
perlicher Behinderungen gleichzusetzen.
So müssen zur Gewährleistung der in der
UN-Konvention proklamierten und in
der bundesdeutschen Gesetzgebung ver-
ankerten Barrierefreiheit für Menschen
mit seelischen Behinderungen oft ande-
re Voraussetzungen berücksichtigt und
Bedingungen geschaffen werden als für

Aus der Stellungnahme der 
Aktion Psychisch Kranke



Unseres Erachtens sind weder die
PsychKG der Bundesländer noch
das Betreuungsrecht (§§ 1896–

1908 BGB) mit den Forderungen dieser
Konvention vereinbar. Die UN-Behinder-
tenrechtskonvention nämlich verpflich-
tet einen ratifizierenden Staat zu:

»Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor
dem Recht

(1) Die Vertragsstaaten bekräftigen,
dass Menschen mit Behinderungen das
Recht haben, überall als Rechtssubjekt
anerkannt zu werden.

(2) Die Vertragsstaaten anerkennen,
dass Menschen mit Behinderungen in al-
len Lebensbereichen gleichberechtigt mit
anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit
genießen.

Artikel 14 Freiheit und Sicherheit der
Person

(1) Die Vertragsstaaten gewährleisten,
a) dass Menschen mit Behinderungen

gleichberechtigt mit anderen das Recht
auf persönliche Freiheit und Sicherheit
genießen;

b) dass Menschen mit Behinderungen
gleichberechtigt mit anderen die Freiheit
nicht rechtswidrig oder willkürlich ent-
zogen wird, dass jede Freiheitsentzie-
hung im Einklang mit dem Gesetz erfolgt
und dass das Vorliegen einer Behinde-
rung in keinem Fall eine Freiheitsentzie-
hung rechtfertigt.

(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten,
dass Menschen mit Behinderungen, de-
nen aufgrund eines Verfahrens ihre Frei-

heit entzogen wird, gleichberechtigten
Anspruch auf die in den internationalen
Menschenrechtsnormen vorgesehenen
Garantien haben und im Einklang mit
den Zielen und Grundsätzen dieses Über-
einkommens behandelt werden, ein-
schließlich durch die Bereitstellung ange-
messener Vorkehrungen.

Artikel 17 Schutz der Unversehrtheit
der Person

Jeder Mensch mit Behinderungen hat
gleichberechtigt mit anderen das Recht
auf Achtung seiner körperlichen und see-
lischen Unversehrtheit.«

Wir teilen diese Sicht und meinen
ebenfalls, dass Sondergesetze gegen psy-
chisch Kranke nicht mit der UN-Behin-
dertenkonvention vereinbar ist. Daher
müssen, wenn diese Konvention nicht
nur Schönfärberei sein soll, vorher diese
Sondergesetze fallen.

Mindestens müssten die PsychKG der
Bundesländer um Zwangsbehandlung,
Zwangseinweisung und Zwangsbegut-
achtung entkernt werden sowie der
§ 1896 Absatz 1a BGB wie folgt geändert
werden: »Gegen den erklärten Willen des
Volljährigen darf ein Betreuer weder be-
stellt noch eine Betreuung aufrechterhal-
ten werden.«

Die Hilfen, die ja sowieso nur der Zu-
ckerguss auf der bitteren Pille der staatli-
chen Gewalt waren, können gerne blei-
ben. Ihr Alibi-Charakter wird daran über-
deutlich, dass noch nie eine dieser Hilfen
eingeklagt wurde. Sie sollen nur verne-
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Aus der Stellungnahme des Bundesverbandes 
der Psychiatrieerfahrenen

beln, dass diese Gesetze nur eine Funkti-
on haben: Zwang und Gewalt gegen eine
Minderheit zu legalisieren.

Nun wissen wir, dass diese unsere nicht
die allgemeine Sicht auf die Dinge ist. In
der Regel werden Gewalt und Zwang ge-
gen Psychiatrie-Erfahrene damit gerecht-
fertigt, sie fänden zum Wohle der Betrof-
fenen statt. Wie sieht es nun mit diesem
Wohl aus? Sind die gewaltsam durchge-
setzten Maßnahmen wirklich zum Wohl
der von ihnen Betroffenen?

Eine große epidemiologische US-Studie
kommt zum Ergebnis, dass Menschen,
die sich dauerhaft in psychiatrischer Be-
handlung befinden, 25 Jahre Lebenser-
wartung gegenüber dem Durchschnitt
der Bevölkerung verlieren. Wir führen
dieses fürchterliche Ergebnis auf die
hemmungslose Gabe von Psychophar-
maka, insbesondere von Neuroleptika,
zurück. …

Auch ist die Zwangsbeglückung mit
stark lebensverkürzenden Medikamenten
keine vernachlässigenswerte Rander-
scheinung. Bei bundesweit ca. 1.000.000
Psychiatrie-Aufenthalten jährlich finden
mehr als 20 % zwangsweise statt.

Wir hoffen, diese Zahlen verdeutlichen
Ihnen, dass unsere Sicht der Psychiatrie
nicht Ausfluss individuell schlechter Er-
fahrungen, sondern Ergebnis nüchterner
Bestandsaufnahme ist. ❚ ❚ ❚

Den vollständigen Text der Stellungnahme finden
Sie im Internet unter: 
http://www.bpe-online.de/verband/vorstandsmittei-
lungen/verbaende-un-konvention.htm

(Artikel 2, [4]), wirksame Sicherungen
gegen Missbräuche von Einschränkun-
gen der Rechts- und Handlungsfähigkeit
vorzusehen, müssen verstärkt Überprü-
fungen der Verhältnismäßigkeit des Vor-
gehens, z.B. durch unabhängige verant-
wortliche Besuchskommissionen durch-
geführt werden, die auch Vorschläge zur
Verbesserung der Prävention von
Zwangsmaßnahmen unterbreiten. Auch
die Vorschriften der PsychKG der Länder
sollten einer juristischen Überprüfung
unterzogen werden dahingehend, ob sie
die gebotene Verhältnismäßigkeit von
Schutzmaßnahmen klar definieren und
das Prozedere für die Überprüfung ange-
messen beschreiben.

Die Lebenssituation psychisch behin-
derter Menschen wird nicht nur durch
Schutzrechte, sondern vor allem auch
durch gute psychiatrisch-psychothera-
peutische Behandlung und wirksame
Hilfen zur Teilhabe verbessert. Das SGB
IX formuliert hier wichtige Aufgaben für
die Leistungsträger und Leistungserbrin-
ger und definiert die Wunsch- und
Wahlrechte der Menschen mit Behinde-
rungen, bis hin zum Persönlichen Bud-
get. Eine Überprüfungsmöglichkeit der
Umsetzung ist in den im SGB IX veran-
kerten Berichtspflichten zu sehen. Die
vorliegenden Berichte und die im Vor-
feld eingeholten Stellungnahmen haben
neben positiven Ergebnissen auf Umset-

zungsprobleme hingewiesen und Hand-
lungsbedarfe aufgezeigt, bisher ohne
nachhaltigen Einfluss auf die Entwick-
lung des Hilfesystems. Bei der Beurtei-
lung der Ergebnisqualität regionaler Ver-
sorgung bzw. Gemeindepsychiatrischer
Verbünde müssen empirische Daten
über die Inklusion der behinderten Men-
schen in die verschiedenen Lebensberei-
che sowie über ihre wie ihrer Angehöri-
gen Zufriedenheit mit den geleisteten
Hilfen und mit der Lebenssituation er-
hoben werden.


